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33aufriftcn<
(Sotrefpottbeng.)

Der lit Rr. 19 bet „#anbwerïer=,3ettg." erfcgtenene
Aufruf beS ©cgraetzerifcgen VaumetfteroerbanbeS ift leiber
nut ju berechtigt. SBte im Seben beS ©injelnen, rote in
ben Vetrteben unb 2Berfftätten, macht fteg etne aüge»
metne §aft bemetïbar, bie auf bte Dauer nicht wogl
oon ©utern fein fann. SBetin man fröret feitenS bet
Arbeitnehmer immer ber Auffaffung mar, man fönne in
48 ©tunben ebenfooiel ïeiften rote in 52 ober 56 @tun<
ben, fo hoben fteg bte Arbeitgeber roohl ober übel ba=

nach einrichten müffen. Db babei im Saufe ber Qagre
btefe Arbeitëroetfe bie ^Betroffenen roett mehr aufreibt,
als roenn man für bie gleichen Verrichtungen 52 @tun<
ben zur Verfügung hätte, roirb ftch balb jeigen.

Diefe |>aft macht fleh natürlich auch bezüglich 3Sol-

lenbungSfriften bemetïbar. Vor allem bei ben Qnbuftrte*
bauten finb fie meift fo furz, bag in ber Siegel nur noch
größere Firmen mit ben neueften unb umfaffenbften
mafchtneHen ©inriegtungen eS roagen fönnen, ftch om
SGßettberoerb ju beteiligen. Denn bie VerfäumntSbußen
ftnb au§ begreiflichen ©tünben reichlich hoch; jte fdjmä'
lern bei ihrer ©eltenbmadjung empftnblich ben Verbtenft
beS Unternehmers.

Aber auch bei öffentlichen Vauten, für VunbeS-, Karo
tonS= unb ©emetnbeoerroaltungen, hört man folche Klagen
über ungenügenb bemeffene Vaufriften. $ter ift eS fdgon
etroaS weniger ju begreifen, namentlich bann, roenn man
roetß, rote bie Vorlagen hie unb ba wocïjero unb monate=
lang oon ben oerfchtebenften Kommifftonen unb Räten
behanbelt werben. Vei gutem SBiUen aller Veteiligten
ließe ftch bie ©ache gewiß fo einrichten, baß ju richtiger
Ausführung ber Arbeit genügenb 3ett bleibt. @S gibt
glüdfltdgerwelfe Verwaltungen, bte tnsbefonbere bie Aus«
ffihrung oon Siefbauarbeiten in bie fogenannte „ftiUe
3eit" tn bie Sölntermonate oerlegen ; bamit erhalten auch
Heinere Unternehmer Gelegenheit, fleh um bie AuSfüg»
rung zu bewerben. Sofern nicht befonbete Umftänbe
(bei Vauten am See unb an glüffen z- V. bte Sßaffer«
ftänbe) etne oerhältniSmäßig furze grift bebtngen, roirb
man bem Vaumeifter genügenb 3eit laffen, nicgt nur für
bie ©ingabe, fonbern audg für bie Durchführung ber
Arbeit felbft. SBaS bte ©ingabefriften anbelangt, hoben
roir bie ©rfahrung gemacht, baß bei gewöhnlichen ©traf«
fero unb KanattfaiionSarbeiten jroei SBocgen e|er zu oiel
ftnb. Die Unternehmer warten mit ber ©Ingabe bis zum
legten Sag, roaS aus geroiffen ©rünben, bie aber |of=
fentlich nirgenbS zutreffen, begreiflich erfdgetnen mag;
bagegen oerftreicht tn ber Siegel bie erfte SGBodge nugloS,
bis fie fleh on bte Veredlung heranmachen unb oon ben
Vlanunterlagen ©inftcht nehmen. DaS füll fein Vorwurf,
fonbern lebiglidg ein SBlnf fein, roo man jugunften einer
genügenb bemeffenen Vaufrift etneSBodge gerotnnen'fönntc.
SBenn möglich foHte nach ber Vergebung bie Vaufrift
zwifdgen Vauführung unb Unternehmer befprodgen unb
erft bann oertragltdg oereinbart werben. Auf btefe Art
hoben wir tn jahrzehntelanger fßrajis feiten Anftänbe
gehabt, eS fei benn, baß ein Unternehmer bie öffentliche
Verwaltung einfach im Stiche läßt unb jwifchenhlnetn
baS ArbeitSperfonal oon ber Vauftelle wegnimmt, um
Vrioataufträge auszuführen. Qeber Unternehmer, ;ber
mit ber Verwaltung auf gutem guß, bleiben wiH, wirb
oon foldgen Störungen abfehen, ,unb ben Auftraggeber
auch nach biefer Ridgtung zufrteben ftellen, bamit er wei>
terhin auf Arbeit rechnen unb anbern öffentlichen Ver»
waltungen empfohlen werben ïann.

üerscbiectenes.

VautStigïeit im erften Halbjahr 1929. Qn bett

SDÎonaten Januar bis Quit 1929 ßnb im Sotal oon 19

burch bte SüonatSftatiftif beS eibgen. Arbeitsamtes
über bie Vautätigfeit erfaßten ©täbten 6037 2Bog'

nungen baubewitligt worben, gegenüber 5374 im glei»

then Qeitraume beS Vorjahres. gertigerfteHt würben im

Sotal biefer 19 ©täbte in ben erften jteben Vtonatert
beS QagreS 1929 3656 SBognungen, gegenüber 3689
im gleichen Qettraume beS Vorjahres.

Durch bie eibgen. gabriflnfpeïtorate ftnb tn ben 3JÎ0»

ti aten Qanuar bis Quit 1929 inSgefamt 567 Vorlagen-
über gabriïbauten (baoon 116 Reubauten) begttt«

achtet worben, gegenüber 561 (baoon 100 Neubauten im

gleichen Qettraume beS Vorjahres. j
©ubmiffionôorbnnng im Kanton SBalltS. ®e<

ïantonale ©ewerbeoerbanb erfucht bte Vehörben um bie

©tnführung einer ©ubmiffionSorbnung tn bem ©inne,
baß bei Vergebung oon Steferungen unb Arbeiten nicht

automatifch ber ÜRinbeftforbernbe berüetfiegtigt werbe,

fonbern berjenige, ber bie größten moralifdgen unb mate'
rieHen ©arantten biete unb beffen Angebot ftch an oer*

nünftige Rormen holte, fo baß ber Unternehmer ehrlt#
fein Seben zu friften oermöge unb er feine Angefteilten
unb Arbeiter gebügrenb entlöhnen fönne.

Qweiter internationaler Kongreß für neues Vanett-
Vom 24. bis 27. Dïtober finbet tn granffurt a. SR. ber

II. Qnternationale Kongreß für neues Vauen ftatt, ofl
bem bie gührer beS neuen VauenS aus 18 Sänbern baS

Kongreßthema „Die SBognung für baS ©jiftenzmtnimum"
gemetnfam behanbeln. An ben ©igungen ber beibe«

erften Sage werben nur SRitglteber, fowte gadgleute, bi«

an ben aufgefüllten gragebogen mitgearbeitet hoben, teil'
nehmen. Der britte Sag (27. Dïtober) wirb, angefleht
beS geäußerten QntereffeS, öffentlich gehalten. An ihm
werben bte Richtlinien beS behanbelten ShemaS näh#
erläutert. Daran fchließt ftch eine gührung burch
mit bem Kongreß oerbunbene AuSfteHung über „®£
SBognung für baS ©jiftenzmtnimum". Dem Kongreß
wirb burch has jpodgbauamt unb bie ©tabt granlftro
in oerbanïenSroerter SEBeife görberung zuteil werbe«

(©eneralfeïretariat Qüridg, Dolbertal 7).

Literatur*
©in Viobelbuch, ein Veitrag zum V^blem beS jettg^

mäßen SJtöbelS, oon granz ©chufter. 93 ©eiten m«

167 ïleinen unb großen Abbilbungen auf Kunftbruo'
papter. gormat 18x25 cm. V«iS 3 9Jtf. Verlf^
©nglert unb ©chloffer, granïfurt am SDtoi«'

SBir haben an biefer ©teile fegon früher auf etn'0®

fqmpatifdge Vubliïationen granz ©cgufterS, bte In bem'

felben Verlag etfegienen ftnb, gtngewtefen. Auch t«
nen ïletnen Schriften war baS einfache Vtöbel ^aupl0^'
genftanb ber Vetracgtung. DaS oorltegenbe Vfidjlein
baß ber Vetfaffer nun etnen ftrer.geren, zielbemuß'r
SBeg etngefcglagen gat. Die früheren, nodg etroaS tum.'

oibualiftifch gebilbeten AuSftattungen ftnb oerfegrounbe« »

an igre ©teile treten ippifterte, äußerft einfache
granz ©dgufter fügrt aus, baß bas Çanbroerï fraget m

gormfütle unb bte tnbioibueHe gorm beblngte, bie
nif heute aber bie gormfnappgeit unb bie fertenwm'
Vrobuïtion, ferner, baß btefe neue ©infteltung nicht « '

lein in ber SBirtfdgaftSnot begrünbet liege unb baS
ben nach einfaegfien gormen auch eine natürliche gmü
unferer neuen ArbeitSmetgoben fei. Dabei bebürfen oUf

Mustr. schwetz. Hi«dw.-Zeitv«g („Meisterblatt«Z

Baufristen.
(Korrespondenz.)

Der in Nr. 19 der „Handwerker-Zeitg." erschienene
Aufruf des Schweizerischen Baumeisterverbandes ist leider
nur zu berechtigt. Wie im Leben des Einzelnen, wie in
den Betrieben und Werkstätten, macht sich eine allge-
meine Hast bemerkbar, die auf die Dauer nicht wohl
von Gutem sein kann. Wenn man früher seitens der
Arbeitnehmer immer der Auffassung war, man könne in
48 Stunden ebensoviel leisten wie in 52 oder 56 Stun-
den, so haben sich die Arbeitgeber wohl oder übel da-
nach einrichten müssen. Ob dabei im Laufe der Jahre
diese Arbeitsweise die Betroffenen weit mehr aufreibt,
als wenn man für die gleichen Verrichtungen 52 Stun-
den zur Verfügung hätte, wird sich bald zeigen.

Diese Hast macht sich natürlich auch bezüglich Vol»
lendungsfristen bemerkbar. Vor allem bei den Industrie-
bauten sind sie meist so kurz, daß in der Regel nur noch
größere Firmen mit den neuesten und umfassendsten
maschinellen Einrichtungen es wagen können, sich am
Wettbewerb zu beteiligen. Denn die Versäumnisbußen
sind aus begreiflichen Gründen reichlich hoch; sie schmä-
lern bei ihrer Geltendmachung empfindlich den Verdienst
des Unternehmers.

Aber auch bei öffentlichen Bauten, für Bundes-, Kan-
tons- und Gemeindeverwaltungen, hört man solche Klagen
über ungenügend bemessene Baufristen. Hier ist es schon
etwas weniger zu begreifen, namentlich dann, wenn man
weiß, wie die Vorlagen hie und da wochen- und monate-
lang von den verschiedensten Kommissionen und Räten
behandelt werden. Bei gutem Willen aller Beteiligten
ließe sich die Sache gewiß so einrichten, daß zu richtiger
Ausführung der Arbeit genügend Zeit bleibt. Es gibt
glücklicherweise Verwaltungen, die insbesondere die Aus-
führung von Tiefbauarbeiten in die sogenannte „stille
Zeit" in die Wintermonate verlegen; damit erhalten auch
kleinere Unternehmer Gelegenheit, sich um die Ausfüh-
rung zu bewerben. Sofern nicht besondere Umstände
(bei Bauten am See und an Flüssen z. B. die Wasser-
stände) eine verhältnismäßig kurze Frist bedingen, wird
man dem Baumeister genügend Zeit lassen, nicht nur für
die Eingabe, sondern auch für die Durchführung der
Arbeit selbst. Was die Eingabefristen anbelangt, haben
wir die Erfahrung gemacht, daß bei gewöhnlichen Straf-
sen- und Kanalisationsarbeiten zwei Wochen eher zu viel
sind. Die Unternehmer warten mit der Eingabe bis zum
letzten Tag, was aus gewissen Gründen, die aber Hof-
fentlich nirgends zutreffen, begreiflich erscheinen mag;
dagegen verstreicht in der Regel die erste Woche nutzlos,
bis sie sich an die Berechnung heranmachen und von den
Planunterlagen Einsicht nehmen. Das soll kein Vorwurf,
sondern lediglich ein Wink sein, wo man zugunsten einer
genügend bemessenen Baufrist eine Woche gewinnen könnte.
Wenn möglich sollte nach der Vergebung die Baufrist
zwischen Bauführung und Unternehmer besprochen und
erst dann vertraglich vereinbart werden. Auf diese Art
haben wir in jahrzehntelanger Praxis selten Anstünde
gehabt, es sei denn, daß ein Unternehmer die öffentliche
Verwaltung einfach im Stiche läßt und zwischenhinetn
das Arbeitspersonal von der Baustelle wegnimmt, um
Privataufträge auszuführen. Jeder Unternehmer, der
mit der Verwaltung auf gutem Fuß bleiben will, wird
voll solchen Störungen absehen, .und den Auftraggeber
auch nach dieser Richtung zufrieden stellen, damit er wei-
terhin auf Arbeit rechnen und andern öffentlichen Ver-
waltungen empfohlen werden kann.

ltmchleaen«.
Bautätigkeit im ersten Halbjahr 1929. In den

Monaten Januar bis Juli 1929 sind im Total von 19

durch die Monatsstatistik des eidgen. Arbeitsamtes
über die Bautätigkeit erfaßten Städten 6037 Woh-

nungen baubewilligt worden, gegenüber 5374 im glei-
chen Zeitraume des Vorjahres. Fertigerstellt wurden im

Total dieser 19 Städte in den ersten sieben Monaten
des Jahres 1929 3656 Wohnungen, gegenüber 3689
im gleichen Zeitraume des Vorjahres.

Durch die eidgen. Fabriktnspektorate sind in den M»'
naten Januar bis Juli 1929 insgesamt 567 Vorlagen -

über Fabrikbauten (davon 116 Neubauten) begut-
achtet worden, gegenüber 561 (davon 100 Neubauten im

gleichen Zeitraume des Vorjahres. -

SuvmissionSordnung im Kanton WalliS. Der
kantonale Gewerbeverband ersucht die Behörden um die

Einführung einer Submiffionsordnung in dem Sinne,
daß bei Vergebung von Lieferungen und Arbeiten nicht

automatisch der Mindestfordernde berücksichtigt werde,
sondern derjenige, der die größten moralischen und mate-
riellen Garantien biete und dessen Angebot sich an ver-
nünftige Normen halte, so daß der Unternehmer ehrlich
sein Leben zu fristen vermöge und er seine Angestellte»
und Arbeiter gebührend entlöhnen könne.

Zweiter internationaler Kongreß för neues Baue».
Vom 24. bis 27. Oktober findet in Frankfurt a. M. der

II. Internationale Kongreß für neues Bauen statt, a»

dem die Führer des neuen Bauens aus 18 Ländern das

Kongreßthema „Die Wohnung für das Existenzminimum"
gemeinsam behandeln. An den Sitzungen der beide»

ersten Tage werden nur Mitglieder, sowie Fachleute, die

an den ausgestellten Fragebogen mitgearbeitet haben, teil-

nehmen. Der dritte Tag (27. Oktober) wird, angesichts
des geäußerten Interesses, öffentlich gehalten. An ihm
werden die Richtlinien des behandelten Themas näher
erläutert. Daran schließt sich eine Führung durch dte

mit dem Kongreß verbundene Ausstellung über „Die
Wohnung für das Existenzmtnimum". Dem Kongreß
wird durch das Hochbauamt und die Stadt Frankfurt
in verdankenswerter Weise Förderung zuteil werde»

(Generalsekretariat Zürich, Doldertal 7).

Literatur.
Ein Möbelbuch, ein Beitrag zum Problem des zeitg^

mäßen Möbels, von Franz Schuster. 93 Seiten m»

167 kleinen und großen Abbildungen auf Kunstdruck'
papier. Format 18x25 em. Preis 3 Mk. VerlaS
Englert und Schlosser, Frankfurt am Mai»'
Wir haben an dieser Stelle schon früher auf etnO

sympatische Publikationen Franz Schusters, die in de»»'

selben Verlag erschienen sind, hingewiesen. Auch in ff'
nen kleinen Schriften war das einfache Möbel Haupts
genstand der Betrachtung. Das vorliegende Büchlein zeig'-

daß der Verfasser nun einen strengeren, zielbewußt»
Weg eingeschlagen hat. Die früheren, noch etwas t»»»

vidualistisch gebildeten Ausstattungen sind verschwunde» '

an ihre Stelle treten typisierte, äußerst einfache Mö»e '

Franz Schuster führt aus, daß das Handwerk frühe» A
Formfülle und die individuelle Form bedingte, die Tecy

nik heute aber die Formknappheit und die sertewve»
Produktion, ferner, daß diese neue Einstellung nicht »

lein in der Wirtschaftsnot begründet liege und das S» '

ben nach einfachsten Formen auch eine natürliche
unserer neuen Arbeitsmethoden sei. Dabei bedürfen »»»-
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